
MARJ<TGEMEINDE FINKENSTEIN

am Faaker See

Zahl: 850-HolO7lO1
Betr. : Wasserbezu gsgebühr Finkenstein, 1 4.12.2007

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See vom 13. Dezember
2007, mit der Wasserbezugsgebühren für die Benützung der öffentlichen Gemeinde-
wasserversorgungsanlage für die an die Wasserversorgungsverbandes Faaker-See-
Gebiet angeschlossenen Gebiete der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See
(=Versorg u n gsbereich) a usgesch riebe n werden

Gemäß $ 13 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-AGO) 1998, LGBI. Nr.
66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 4512007, in Verbindung mit den
SS 23 und 24 des Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetzes 1997 - K-GWVG,
LGBI. 10711997,zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr.7812001, in Verbindung
mit $ 15 Abs. 324 Finanzausgleichsgesetz2005 - FAG 2005, BGBI. I N. 156/2004, wird
verordnet:

sl
Wasserbezugsgebühren

Für die Benützung der Gemeindewasserversorgungsanlage für die an die Wasserver-
sorgungsverbandes Faaker-See-Gebiet angeschlossenen Gebiete der Marktgemeinde
Finkenstein am Faaker See 1=ysrsorgungsbereich) wird eine Wasserbezugsgebühr
ausgeschrieben.

s2
Abgabengegenstand

(1) Für den Bezug von Nutz- und Trinkwasser aus der Gemeindewasserversorgungsan-
lage Faaker See-Gebiet im Gebiet der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See ist
eine Wasserbezugsgebühr zu entrichten.

(2) Die Wasserbezugsgebühr ist - sofern nicht die Pauschale für die jährliche Mindest-
wasserabnahme zur Vorschreibung gelangt - aufgrund des tatsächlichen Wasser-
verbrauchs mittels eines Wasserzählers zu ermitteln.

(3) Die Höhe der Wasserbezugsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der bezoge-
nen Wassermenge in Kubikmeter mit dem Gebührensatz.

(4) Der Gebührensatz wird ab 01.01.2008 mit EUR 1,00, inkl. 10 % MWSI., pro Kubik-
meter festgesetzt.

Seite 1 von 2



s3
Pauschalierung

(1) Die jährliche Mindestwasserabnahmemenge (Pauschalierung) wird wie folgt festge-
setzt:

a) bts 60 m2 Wohnnutzfläche 60 m3
b) von 61 bis 100 m2 Wohnnutzfläche 70 m3
c) über 100 m2 Wohnnutzfläche B0 m3

(2) Übersteigt der tatsächfiche Wasserverbrauch den der Pauschalierung nach Abs. 1
zugrunde gelegten Durchschnittsverbrauch um mehr als 10 %, dann ist der Ermitt-
lung der Wasserbezugsgebühr der tatsächliche Verbrauch zugrunde zu legen.

(3) Bei Bauführungen, bei denen der Wasserverbrauch nicht mittels eines Wasserzäh-
lers ermittelt werden wird, sind die Wasserbezugsgebühren in der Weise zu pauscha-
lieren, dass die Anzahl der Quadratmeter je Geschossfläche unter Zugrundelegung
des bewilligten Bauplanes mit dem Gebührensatz vervielfacht werden.

s4
Abgabenschuldner

Zur Entrichtung der Wasserbezugsgebühren ist der Eigentümer des an die Gemeinde-
wasserversorgungsanlage Faaker-See-Gebiet angeschlossenen Grundstückes oder der
angeschlossenen baulichen Anlage verpfl ichtet.

s5
Fälligkeit

Die Wasserbezugsgebühr wird am 15.03. und 15.09. jedes Jahres zu jeweils der Hälfte
des Jahresbetrages fäll ig.

s6
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 01.01. 2008 in Kraft.
(2) Mit Inkraftreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der

Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See vom 08.06.2006 , Zahl:850-HoiNa 106101.
außer Kraft.

Der Bürgermeister:
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Walter HARNISCH

Anqeschlaqen am: 14. Dezember 2007
Abqenommen am: 31. Dezember 2007
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